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Angaben ext rhöhen den Wert als Nachschlagewerk. Was das Buch natürlıch nıcht eısten kann, 1st die
Darstellung der politischen Tätigkeıt des Landtags. Da Brandt aber die verschiedenen Stuten der
Gesetzgebung durchweg unterschiedlichen Gegenständen erläutert, ergıbt sıch eine erstaunlıche Breıte
der Beispiele, adurch sind hilfreiche Hınweıise fast ZUr olıtık der eıt tinden.

Nun den wichtigsten Ergebnissen. Es 1st in einem Handbuch des Parlamentarısmus erwarten,
seın Autor auf die Kontroverse das Wesen der konstitutionellen Monarchie zwıischen Böcken-
törde und Huber eingeht, uch WENn dıe Frage als solche entschieden scheint. Brandt argumentiert
deshalb auch nıcht 1m Sınne VO!  — Böckentörde für den Übergangscharakter der onstitutionellen Monar-
chie, sondern stellt diesen Übergang selbst dar, der iın Württemberg schon weıt gediehen W: dıe
entscheidende Machtverschiebung ZuU des Parlaments schon vollzogen schien. »Wıe die Opposıtion
auf diese Verfassungslage la longue reaglert hätte, waren die Voraussetzungen unverändert geblieben, steht
dahıin. Aber die Prognose erscheint cht einmal als kühn, s1e schon auf dem Weg W: Regierungsparteı

werden Der sıebziger Krıeg, seiıne Begleitumstände und seıne Folgen haben diese Entwicklung
abgeschnitten« (D 800) Der Blıck auf diıe weıtere Entwicklung bestätigt Brandts Annahme: die Staatslehre
1elt eiıne Homogenıität der bundesstaatlichen Verfassungen tür notwendig und Bismarc mehrtach
dafür, da{fß diese Homogenıität 1Im konstitutionellen 1Inn gewahrt blieb. Eın für die württembergische
Geschichte ähnlich grundlegendes Problem 1st der Mythos, der die Altrechtler, insbesondere Ludwig
Uhland, ımmer och umgıbt. Brandt weılst nach, dafß ıhr Standpunkt nıcht entwicklungsfähig War und
zeigt, einıge ihrer »Erfolge« spater Z.U) Hemmschuh tür die Politik des Landtags wurden, der
ständısche Ausschuß, für den die jährliche Periodizität aufgegeben WwWUur: de und der sıch ben nıcht Z.U;
Bollwerk dıe Regierung entwickelte (5.248) Eın weıteres Beispiel 1st die Zusammensetzung des
Staatsgerichtshofs, die 1m königlichen Entwurt moderner und für den Landtag günstiger War (D 444).

interessantesten 1st jedoch, verfolgen, und WwI1e sıch der Landtag den entscheidenden FEinfluß
sıcherte. Hıer siıeht Brandt die dualistische Auffassung VO  — der säuberlichen Trennung in Fxekutive und
Legislatıve, WIe sS1e uch VO:  — den Abgeordneten wurde, eher als emmnıs. Nıcht die Gesetzge-
bung sel das entscheidende Miıttel ZUr Gewinnung parlamentarischer Macht SCWESCH (D 271), sondern das
Budgetrecht, das 1n Württemberg 4Uus Steuerbewilligung und Haushaltsverabschiedung estand (D 348)
Damıt konnte dl€ Regierung wirksam kontrolliert und beeinflufßt werden, ber ' führte auch VO|  — 1er keın
selbstverständlicher Weg ZUur parlamentarischen Regjierungsbildung. Dıieser Weg erd erst beschritten,
wenn die Regierung selbst eine Parlamentsmehrheit benötigt und sucht. Be1 der Untersuchung des
Verhältnisses von Regierung und Landtag erscheinen hinsichtlic dieser Frage Vor allem we1l Personen iın
eiınem überraschenden Licht der Bäckersohn und allgegenwärtiger Mınıiıster 1m Ormärz Johannes Schlayer
und der »Reaktionsminister« Freiherr VO  — Linden Brandt unternımmt keinen Rehabilıtierungsversuch
dieser beiden gleichermafßen unbeliebten Mınıister. Für Schlayer stellt sıch jedoch heraus, dieser
gewilefte Taktiker ıne Grundüberzeugung hatte, dafß nämlıch die Regierung nıcht hne Mehrheit 1m
Parlament regieren könne. Er hat 5SOSar das Parlament benutzt, seine Stellung innerhalb der Regierung
stärken (> 572) Ahnliches gilt tür Linden, der ach seiınem Verfassungsbruch 1850 mMit den Mitteln
Legalıtät und Parlamentsbeherrschung regjert habe (D 645)

Sollten also gerade diese beiden Mınıster wesentliche Etappen des Parlamentarismus darstellen, der Sar
der schwache Könıg Karl, der seınen Mınıiıstern keinen Rückhalt bot und sıe ZWanNng, ıhn bei den
Abgeordneten suchen? Hıer ware einer der ben charakterisierten systematischen Einschübe ber das
Spannungsverhältnis VvVvon Monarch, Regierung und Parlament hilfreich BCWCESCH.

Insgesamt entsteht ein außerst lebendiges Bıld und deswegen stort miıch eigentlich Ur der Untertitel
VO: württembergischen Landtag, VonN den Männern, die ıhn gepragt und VO  —_ den teilweise heftigen
Kämpfen, die diese der Regierung geliefert haben Hans-Otto Binder

FRIEDRICH WILHELM KANTZENBACH: Politischer Protestantismus. Hıstorische Protfile und typısche
Konstellationen seit 1800 (Schriften ZUuU!r internationalen Kultur- und Geıisteswelt 1). Saarbrücken-
cheidt Rıta Dadder 1987/. 2145 Brosch. 24 ,850.

Der vorliegende and nthält ehn Beiträge der wIıe der Vertasser schreibt Kapıtel Zur gelstes- und
sozialgeschichtlichen Erhellung des »polıtischen Protestantismus« 1mM und beginnenden 20. Jahrhun-
dert, wobe1l die Auseinandersetzung mıiıt dem Natıonalsozialısmus ZUm:; in seiner enase besonders
thematisıert wırd Nach einem grundsätzlichen Eıinleitungsbeitrag ber »Die polıtische Dımensıon des
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Christentums« beleuchtet der Vertasser folgende Themen: Dıie Studentenbewegung des 19. Jahrhunderts
zwischen Revolution und Restauratıion; arl Marx und die Christen seıner Zeıt; Lutherischer Konservatı-
ViISmMus in Gesellschaft und Kırche den Beispielen des Pädagogen (und Reorganısators des evangelischen
Gymnasıums Kreuznach) Gerd Eiılers (1790—-1863), des preußischen Kultusministers ann Albrecht
riedrıic Eichhorn (1779—-1856) ın der Ara Könıg Friedrich Wılhelms (1840—-1861) und des in
Pommern, ann ın Berlın wirkenden Theologen, Pädagogen, Missionsdirektors und Schriftstellers
Hermann Theodors Wangemann (1818—1894); Beziehungen und Dıitfterenzen zwıischen Nationalprote-
stantısmus und Nationalsozialısmus (Paul de Lagarde, Friedrich Lienhard, (sustav Frenssen); Bekenntnis
ZUur sozıalen Verantwortung die »Christliche Welt« des Marburger Theologen und Politikers Martın
ade (T> Liberaler Protestantismus und Kirchenkampf (Johannes Kübel, Martın Rade, Hermann
Mulert); Thomas Mannn und dıe Anfänge des Nationalsozialısmus; Zur theologischen Begründung des
»christlichen Sozialısmus« heute. Der Band schließt mıiıt eıner Besinnung ber »Gebot und Nachfolge 1m
Umbruch ethischer Grundlagen«.

Wıe der Vertasser einleitend schreibt, intendiert mMiıt den 1er zusammengestellten und durchaus ın
wechselseitigem Bezug stehenden Beiıträgen nıcht »eıne ethische Stellungnahme Prinzipienfragen«;
vielmehr andelt siıch » U erzählte ‚»Modelle«, dıe A4US der Geschichte in dıe Gegenwart mitwirken:
eingreifen«.

In der Tat bieten die Beıträge, die sıch durch Gründlichkeit und höchstmöglıche Objektivität der
Darstellung auszeichnen, iın vielerleı Hınsıcht lehrreiche Modelle« politischen Denkens und Handelns 1m
protestantischen Bereich, denen gerade tür den katholische: Leser manche Entwicklungslinien 1m
Protestantismus selt der Aufklärungszeıt verständlich werden. Dem Vertasser 1Sst für diese anregenden,
zuweılen uch sehr nachdenklich stiımmenden Studien danken Manfred Weitlauff

MARTIN BAUMEISTER: Parıtät und katholische Interjorität. Untersuchungen ZU!r Stellung des Katholiziıs-
INUS 1mM Deutschen Kaiserreich (Politik- und kommunikationswissenschaftliche Veröffentlichungen
der Görres-Gesellschaft y Paderborn: Schöningh 1987/. 120 Kart. 14,80

»Parıtät« und »Interiorität« siınd weı (heute tast vergessene) Schlagwörter, die der etzten Jahrhundert-
wende den schwierigen Prozeß der Integration des katholische: Bevölkerungsteiles ın den VO: Protestan-
tısmus beherrschten Staat des Deutschen Kaiserreiches markiıerten. » Parıtät« 1m Sınne prinzipieller
Rechtsgleichheit und Gleichbehandlung der Kontessionen 1Im Rahmen der staatliıchen Rechtsordnung War

eın seit dem Westfälischen Frieden iın der ten Reichsverfassung verankerter Rechtsgrundsatz. Er
Im 19. Jahrhundert für den katholischen Bevölkerungsteıil ül erheblichere Bedeutung, als siıch ınfolge
der Säkularısatıon und des Zusammenbruchs des ten Reiches das politische Kräfteverhältnis sehr
Zzuungunsten der Katholiken verschoben hatte. Es kam schweren Parıtätskonflikten, umal ın Preußen,
die sıch jedoch bıs ber die Jahrhunderthälfte hinaus vorwiegend im staatskirchenrechtlichen Bereich
abspielten. Nachdem sıch ber die Katholiken ın mühevoller Annäherung den modernen Staat 1im
Zentrum polıtisch organısıert und Begınn der sıebziger Jahre ın den Länderparlamenten wIıe 1m
Reichstag Fraktionsstatus erlangt hatten, wurde (nach dem Abklingen des Kulturkampfes) selıt ELW: 1890
die Paritätsfrage eiınem Hauptanliegen der Zentrumspolitik: Es ging die Forderung gleichberechtig-
ter Berücksichtigung VON Katholiken in den politischen Schlüsselpositionen der Öheren Verwaltungsstel-
len und der Justiz des Reiches wIıe der Provinzen Preußens mıt überwiegend katholischem Bevölkerungs-
anteıl, nıcht weniger 1m Bereich des Bildungswesens VO:| der Öheren Schule bıs ZUr Universıität; enn hıer
überall beklagten sıch die Katholiken für ıhren Teıl ber massıve Defizite. Die Forderung des Zentrums
ach Parıtät für die Katholiken ständiger Gegenstand der parlamentarischen Debatten wurde
schließlich mıiıt der Frage der Konfessionsverteilung der Öheren Beamtenschaft nahezu identifizıert,
wobei 1an keinen Unterschied mehr machte zwischen Anlıegen der katholischen Kırche als Instiıtution
und olchen der einzelnen Katholiken als Staatsbürgern W as wiederum auf der protestantischen
Gegenseıte, umal auf seıten des Evangelischen Bundes, und natürlich uch 1mM ıberalen Lager heftigste
publizistische Reaktionen auslöste.

„»Katholische Inferiorität« wurde jetzt ZU) polemischen Schlagwort, die Katholiken als geist1g und
kulturell rückständıg abzustempeln und den VO: »politischen Katholizismus« erhobenen Vorwurtf der
»Diskriminierung« des katholischen Bevölkerungsteiles abzuwehren: Die Katholiken stellten die
offizielle Argumentatıon wen1g Kandıdaten, s1€e selber hätten diese ıhre »defizıtäre« Sıtuatiıon


